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Über Solidarität und soziale Gerechtigkeit

Für weite Teile der Bevölkerung mag es beruhigend sein zu wissen,

dass heute kaum mehr die Gefahr einer heissen Sozialisierung der

Produktionsfaktoren oder einer eiskalten Enteignung privaten
Vermögens durch aggressive und gewaltsame Revolutionen besteht.

Weniger bekannt aber ist vielleicht die Tatsache, dass die heutigen
Revolutionen zumeist in der Aushöhlung, Besetzung oder
sinnentstellenden Umdeutung vertrauter Begriffe, mit denen wir unsere
Ideen und Überzeugungen zu beschreiben versuchen, stattfinden.
Und das sehr subtil und mit erstaunlichem Erfolg.

L/as Ptinzip det Solidarität,
in dei die spontane Akzeptanz voiheti-
schendei Veihaltensiegeln, das Privateigentum

und die individuelle Fteiheit als

gemeinschaftseihaltende Faktoten
dominierten, prägte die Entwicklung unsetet
Zivilisationen. Das Befolgen moralische!
Weite, die sich ebenso wie die untet ihnen
lebenden Menschen ständig ohne votge-
gebene Richtung odet Zweck weiterentwickeln

und die duich die besonderen
Umstände von Zeit und Raum spontan
einsetzenden nachbaischaftlich otganisiet-
ten Hilfs- und Votsotgemassnahmen et-
wiesen sich als gesellschaftlich überaus
witksam. Sie führten zut Bildung klein«,
übeisehbaiei Solidaigemeinschaften mit
gemeinsam verfolgten Zwecken, Zielen
und Absichten. Die Institution det Familie

mit ihtet selbstvetständlichen, biologisch

bedingten Solidarität wuide so zum
Kein kulturellei Evolution. Es waten wohl
meistens die Notwendigkeiten dei
Umwelt, die diese Gtuppen zut gemeinsamen
Vetfolgung konktetet Ziele veranlasste.

Dei Stufe dieset ehet einfachen früheren
Gesellschaften sind die Menschen im Laufe
dei Entwicklung eist entwachsen, als untet

sich ständig ändernden Bedingungen
meht und meht Mitgliedei dadutch Eifolg
hatten, dass sie gerade jene Wette und
Regeln des Veihaltens missachteten, die ihre

angestammte alte Gemeinschaft zunächst
einmal zusammengehalten hatte.

Im Zuge dei industriellen Revolution,
wählend dei die Mobilität dei Bevölkeiung

in ungeahntem Tempo zunahm und
die streng geregelten Städte mit zum Teil
entwutzelten Menschen übeifüllte, eiwie-
sen sich diese traditionellen und selbstvei-

ständlich gewoidenen Institutionen dann
schon bald als nicht meht austeichend.
Um den aus den Fugen geratenen sozialen

Stiuktuien, die zut Verelendung giosset
Bevölkeiungsteile, zut Vetödung weitet
Landsttiche und zu Aufruhi und
politischen Untuhen fühlten, staatlichetseits
Heu zu wetden, wuiden im Laufe des

19. Jahthundetts eigene gesamtstaatliche
Behötden gebildet, die zunächst die
allgemeine Vetsicheiung obligatorisch füt alle
machten. Diese Stiuktutzusammenbiüche
und das Veischwinden dei kulturellen
Giuppenmilieus fühlten zui Zwangsmitgliedschaft

in diesen Institutionen und
wutden so zum Eisatz spontanei Solidat-
hilfe dei kleinen Gemeinden. Bald wai die

Notwendigkeit weitgehend akzeptiert, dass

in aibeitsteiligen und höchst mobilen Ge-

sellschaftsotdnungen bestimmte Institutionen,

die diese nicht mehi funktionierende

Familiensolidatität eisetzten, für
jene Mitbütget soigen, die unveischuldet
an den Rand ihtet Existenz geiaten. In dei
katholischen Soziallehre bildete sich ungefähi

zui selben Zeit det Begiiff des «Soli-
daiismus» heiaus, dei ein Gesellschaftssystem

beschreiben wollte, das wedei vom
Individual- noch vom Kollektivptinzip,
sondern von der Solidarität als wechselseitige!
Vetbundenheit dei Menschen ausgeht.

Solidarität als Norm

Spätestens seit Auguste Comte witd Solidarität

in einem notmativen Sinn, dei von
dei hetkömmlichen Inteiptetation giund-
legend veischieden ist, benützt. Mit dei
Begtündung det «Société positiviste» im
Jahre 1848 dutch Comte entstand im Laufe
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dei Zeit eine Art sozialet Bewegung
namhafter und einflussreicher Intellektuellen
Dem Zeitgeist entspiechend begann sie
die Phantasien dei Sozialtefotmei zu
beflügeln.

Bei Comte witd eine positivistische
Verpflichtung und Veiantwottung gegenübei
dei Gesellschaft angenommen, und die
Solidarität witd als soziale Tugend dei
Selbstlosigkeit zum bestimmenden moralischen
Weit dei Gesellschaft eihoben. Nachdem
die Menschheit eist ein religiöses und
dann ein metaphysisches Entwicklungsstadium

duichlaufen hatte, wat sie nach

ComtesWorsteWnn^en nun im 19. Jahihundett

endlich in das «positive» Zeitaltei
eingetreten. Comte zufolge wüide die Gesellschaft

iht Geschick fortan nach
wissenschaftlichen Gtundsätzen gestalten. An
dei Spitze allei Wissenschaften stand da-
het die Soziologie, die Comte in seinem

Hauptwetk «Couis de phüosophie positive»
(1830) zunächst «Soziale Physik» nannte.
Mit dieset Soziologie wollte ei eine Natut-
wissenschaft des sozialen Lebens begiün-
den, die sich alleidings im Laufe seinei
Atbeit meht und meht hin zu einet sozialen

Metaphysik entwickelte, die dann zu
einei ehet unveiständlichen Menschheits-
teligion degenerierte.

Comtes Ausfühiungen übet den, wie et
meint, notwendigen consensus zwischen
den Teilen eines Gesellschaftssystems, den

et mit Solidarität bezeichnet, bleiben techt
leere Vetallgemeinetungen, wenn nicht
übethaupt Binsenweisheiten. Mit keinem
Wott legt et dai, watum Institutionen —

und welche — notwendig solidarisch
auftreten odet andere wiedetum mit seinet

Inteipietation unverträglich sein sollten.
Seit ungefähi dei Mitte des vorigen

Jahthundetts begegnen wit zunehmend
häufiget dem vagen Begiiff dei Solidatität
als positivem moralischem Wert in dei
entsprechenden Liteiatui. Etwas spätei
entwickelte et sich dann, gepaatt mit dei
ebenso Undefinierten «sozialen Ftage», zut
akademisch bettiebenen Sozialpolitik.
Diese neue wissenschaftliche Disziplin,
die im gtossen und ganzen fast bis heute
die systematische Etfotschung akutet
gesellschaftliche! Missstände meist dutch
sozialpolitische Schwätmeieien etsetzt,
wutde von den um Gustav von Schmoller

geschalten «Kathedetsozialisten» an den

preussischen Univetsitäten mit Etfolg und

Schmoller

kontrollierte

gemeinsam

mit seinem

Weggefährten

Friedrich Althoff
die universitäre

Berufungs- und

Vorlesungspolitik

im Deutschen

Reich bis weit

in unser

Jahrhundert

hinein.

1 Vgl. Fritz Raab, Die

Fortschrittsidee bei
Gustav von Schmoller,
Freiburt i. Br. 1934;
oder Walter Eucken,
Die Überwindung des

Historizismus, in:
Schmoller's Jahrbuch,
LXII, 1938.

2 G. von Schmoller,
Volkswirtschaft,
Volkswirtschaftslehre und

-méthode, HdStW,

3te. Auflage, Bd. VIII.

3 Vgl. G. von Schmoller,
Grundfragen der Sozialpolitik

und der

Volkswirtschaftslehre,

Duncker & Humblot, Leipzig,

1904. Seite 79 ff.

4 Vgl. G. von Schmoller,
op. cit.

5 Carl Menger, Neue

Freie Presse, Wien,
6. Januar 1891.

Einfluss votgetiagen1. Dei Sozialismus ist
füt sie «als Philosophie des sozialen Elends

entstanden, [und] repräsentiert eine den

Arbeiterinteressen angepasste Richtung der

Wissenschaft, wie die Nach-Adam Smithsche
Naturlehre eine den Interessen der
Unternehmer dienende Theorie geworden war»2.

Es scheint det Gtuppe um Schmoller daher

nut techt und billig, dass das Prinzip dei
Vetteilungsgerechtigkeit «als eine leitende
Idee des Ethos nicht bloss im Recht, sondern
auch in der Sitte seinen Ausdruck»1" findet.
Ihnen zufolge ist füt die Gütet- und
Einkommensverteilung dahet immet nut «der

Staat, ist die Gesellschaft mit ihren Sitten
und ihren Rechten verantwortlich»4.

Als unumstiittenes Haupt dei «jüngeren
deutschen historischen Schule», die in dei
blossen Beschteibung wirtschaftliche! und
gesellschaftliche! Eischeinungen odei im
Abdiucken historischei Belichte die höchste

Wissenschaftlichkeit eiblickte und
dahet exaktet deduktive! Foischung meist
ablehnend gegenübeistand, kontrollierte
Schmoller, gemeinsam mit seinem
Weggefährten Friedrich Althoff, die univetsi-
täie Beiufungs- und Voilesungspolitik im
Deutschen Reich bis weit in unset
Jahihundett hinein. Die bewusste Ausschaltung

theoretische! Aibeit ttug wesentlich
dazu bei, dass die neuen Fotschungsbetei-
che «Sozialpolitik» odet «Wohlfahrtsstaat»
in det Hauptsache zut politischen
Agitation wutden (und bedauetlichetweise)
wie Carl Menger schteibt, zut «blinden

Gegnerschaft gegen Kapital, Unternehmergeist

und gegen jede individuelle Initiative
und Selbstverantwortung in wirtschaftlichen

Dingen»'' vetkommen sind. Eine
klare, umfassende und auch opeiationale
Abgtenzung des Begtiffes dei Solidatität in
det akademischen wie auch politischen
Diskussion fehlt offenbat auch noch heute.

Angesichts vaget Beschteibungen dei
Ziele und Absichten von akademisch
betriebene! Sozialpolitik, die füt Legionen
von Studenten und praktizierenden So-

zialpolitiketn gewisseimassen vetbindlich
wutden, kann es kaum übettaschen, wenn
es in det Folge bis in unseie Tage zu
schwefwiegenden Fehlkonzeptionen
staatliche! Aufgaben und zu gefähilichen
gesellschaftlichen Entwicklungen kommen
musste. Appelle an die Solidatität,
unbestimmte Schuldgefühle und vielleicht auch
ein gewisses Mass an Neid, beflügelten seit
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ihtet Einfühlung die Phantasien zahlloset
Sozialpolitiket in ihtem immei wiedetkeh-
lenden Bestreben, eine Gesellschaft nach
ihien nicht nähet definierten Votstellun-
gen übei «soziale Geiechtigkeit» und
vermeintlichen Ansptüchen ans Kollektiv zu
konsttuieten. Aus dei Idee dei Sozialversicherung

wurde zunehmend eine
Umverteilungspolitik.

Ich wende mich dahet nun dem noch
viel konfuseren, emotional aufgepeitschten,

ja fast naikotischen Begiiff dei
«Sozialen Geiechtigkeit» als meinem zweiten
Punkt zu.

Soziale Gerechtigkeit -
ein narkotischer Begriff

In Fottsetzung det Methoden «gutei Poli-

cey» des 18. Jahthundetts, im Übeigang
vom ländlichen Paupetismus zum städtischen

Proletariat und von dei Agtatwitt-
schaft zut Industtialisietung, entwickelte
der planende und steuernde Staat untet
Bismarck eine ungeahnte Dynamik.
Politisch überaus geschickt wutde schon
damals (ebenso wie heute) det moralisierende

Appell an die Solidatität zwischen
den Klassen in veimehitem Masse nicht
nui zui Duichsetzung staatliche! Eingiiffe
in die Veimögensveiteilung genutzt,
sondern auch um die lohnabhängigen Schichten

an die jeweils dominierenden
machtpolitischen Ziele des Staates zu binden. So

wuchsen dem intetvenietenden Staat
immet meht neue Aufgaben zu. Obwohl die
«Sozial Vetsichetung» von ihten Anfängen
an eine obligatorische Vetsichetung in
einei vom Staat kontrollierten einheitlichen

Otganistaion mit Zwangsmitgliedschaft

bedeutete, wich die eigentliche Idee
dei Votsoige immer deutlicher det Idee
dei Umverteilung, wobei eine nicht nähet
definierte «soziale Gerechtigkeit» als Leitbild

diente. An die Stelle des Fteiheits-
schutzes des Individuums als Voraussetzung

füi das leibungslose Funktionieren
von Demokiatie und Maiktwittschaft
wutden meht und mehi kollektive
Wohlstandsziele gesetzt, die untet dem
Deckmantel einei sozialen Gerechtigkeit in zahllose

und unübeisichtliche Giuppenbegün-
stigungen und Intetventionen ausuferten.
Ablesbat am Anstieg dei Staatsquote
haben bis heute mächtige Koalitionen oiga-
nisieitet Interessen den Sozial- odet Wohl-

Joseph ßeuys, Das

Kapital, 1970-1977.
© Hallen für neue

Kunst, Schaffhausen.

fahttsstaat in einet dutchaus voiausseh-
baten Weise missbtaucht und ausgedehnt.
Mit dei taschen Zunahme dei sozialpolitischen

Staatsaufgaben begann sich abei
auch die Basis dei Legitimität, nämlich die

Zustimmungsbeieitschaft det Regietten,
zu verändern, so dass wit es heute mit
einem Anspiuchsdenken zu tun haben,
das kaum noch übetsehbat ist.

Sechs Punkte sind im Votfeld einet
radikalen Kiitik zu beachten:

1. Wit können uns selbstvetständlich
die Frage stellen, ob die bewusste Wahl des

Matktes als Methode zut Kootdinietung
wirtschaftliche! Handlungen mit seinei
unsicheten, unvotheisehbaren und zufälligen

Stteuung dei Votteile, dei Positionen
odet Begabungen eine getechte Entscheidung

wat. Wenn wii uns abei einmal
entschlossen haben, den Matkt als Veitei-
lungsmechanismus zu gebiauchen, so ist es

sinnlos, übet die soziale Geiechtigkeit
odet Ungetechtigkeit det Etgebnisse zu
lamentieren.

1
i

-

¦>;:¦
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Politisch überaus

geschickt

wurde der

moralisierende

Appell an die

Solidarität

zwischen den

Klassen in

vermehrtem

Masse nicht nur

zur Durchsetzung

staatlicher

Eingriffe in die

Vermögensverteilung

genutzt,

sondern auch

um die

lohnabhängigen

Schichten an

die jeweils

dominierenden

machtpolitischen

Ziele des

Staates zu

binden.

2. In Maiktwittschaften kann es keinen

engen Zusammenhang zwischen subjektivem

Vetdienst odet individuellen Bedürfnissen

und einet Belohnung geben.
3. Im Matkt witd jedei nach dem Weit

entlohnt, den seine speziellen Leistungen füt
diejenigen haben, denen et sie anbietet.

4. Dei Weit seinet Leistungen steht lo-
gischetweise kaum je in einet notwendigen
Beziehung zu dem, was wii
umgangssprachlich sein Veidienst nennen könnten
und auch nicht zu seinen Bedürfnissen.

5. In maiktwiitschaftlich otganisietten
Gesellschaften kann dahet die Tatsache,
dass eine Giuppe eine bestimmte Position
erreicht hat, keinen Ansptuch im Namen
dei Geiechtigkeit begtünden, dieses

Niveau auch weitet zu behalten.
6. So ist es itreführend von Geiechtigkeit

zu sprechen, wenn es um die Frage geht,
was in einei Maiktwittschaft gerecht wate.

Dei Begiiff det «sozialen Gerechtigkeit»
tauchte gegen Mitte des votigen Jahthundetts

in Italien zum etstenmal auf und
bedeutete die Etzwingung von Regeln des

gerechten Veihaltens. Seit John Stuart Mill
benützen wii ihn dann synonym mit
jenem det «sozialen Geiechtigkeit». In dei
neueien Liteiatui findet man mituntet
auch Tetmini wie economic justice odet gai
environmental justice, alleidings ohne je
auf eine opetationale, sinnhafte Definition
detselben zu stossen. Heute wiid dieses

politisch so wiikungsvolle Schlagwort det
«sozialen Geiechtigkeit» mit beachtlichem

Etfolg meist zut Kaschietung det Zuteilung

von Sondetintetessen vetwendet.
Die vielfältigen und periodisch immei

wiedei auftauchenden Theorien des Matkt-
vetsagens, ebenso wie die Klagen übet die

ungerechten Etgebnisse des Matktpiozes-
ses, lichten sich votwiegend gegen die
Ungleichheit dei Belohnungen und gegen das

Missvethältnis zwischen diesen Belohnungen

und angenommenen Vetdiensten,
Bedürfnissen, Leiden odet Anstrengungen
einzelnei Petsonen odet Giuppen. Man
nimmt hiet fälschlich an, dass dei Matkt
ein Mittel zut Befriedigung bestimmtet
sozial etwünschtet Resultate ist. Und sollten

Mätkte diese Bedingungen nicht erfüllen,

so liegt dei Fall eines Vetsagens voi,
das dutch soziale Intetventionen repariert
weiden sollte, denn dei Maikt ist nut eine
soziale Institution, die wedet ein Ziel noch
eine Richtung hat.

Dass das Schlagwort von dei «sozialen

Geiechtigkeit» so mächtig wutde, ist voi
allem abei auf die Fotdetung zutückzu-
fühten, dass einzelne Maiktteilnehmet
davo! bewahrt weiden sollen, von einet einmal

etteichten gesellschaftlichen Stellung
wiedet absteigen zu müssen. Und wenn im
Namen dei «sozialen Geiechtigkeit» weitete

Staatseingtiffe, wie Subventionen füi
die Bauein odei Pensionsgaiantien votge-
nommen weiden, so geht es meist datum,
die etieichte Position einet Gtuppe zu
schützen. Es witd auch geschickt zum
Schutz bestehende! ebenso wie zui Veilei-
hung neuei Privilegien veiwendet. Selbst
der politisch attraktive Appell an die
«soziale Parität» zwischen den vetschie-
densten Einkommensgtuppen lässt sich
damit rechtfertigen.

Alleidings sind in einem System dei
«sozialen Geiechtigkeit» jene geschützten
Positionen immet das Etgebnis detselben
Kiäfte, die nunmehr die relative Stellung
detselben Leute hetabdiücken. Schliesslich

wai ja die Position, welche die jetzt
eist Privilegierten nun verteidigt sehen

wollen, ebensowenig vetdient odei getecht
eiwoiben, wie die niedrigere Stellung, auf
die sie nun herabsteigen sollten. Es etgibt
sich dahei dei gtoteske Schluss, dass nun
untet den neuen, geänderten Bedingungen
die alten Positionen det Privilegierten nut
eihalten wetden können, wenn andeten

Gtuppietungen jene Chancen verweigert
weiden, denen die Pfivilegietten ihten
Aufstieg zunächst einmal ja zu veidanken haben.

Ein neuer Typus von Gesellschaften

Es daif dahei niemals das wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Ziel matktwiitschaft-
lichei Oidnungen sein, bestimmten
Petsonen, Gtuppen odet Koalitionen otgani-
sieitet Intetessen Vorteile, wie garantierte
Atbeitsplätze, freies Studium odet
Einkommen zuzusichern. Und man kann den

Etfolg solchet Massnahmen auch nicht
messen, indem man veisucht, die Weite
solchet Einzeleigebnisse zusammenzuzählen.

Aus diesel Sicht wiid es deutlich,
waium das Ziel dei Sozialpolitik odet det
Wohlfahttsökonomie auf einem giund-
sätzlichen Ititum beiuht: Zum einen kann
det Gtad von Befriedigung, den vetschie-
dene Giuppen etteichen, nicht sinnvoll
addiert wetden, und zum anderen ist das det
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Bedütfnisbefiiedigung zugiundeliegende
Maximietungsptinzip immei rein subjektiv
und kann dahet nicht gesamtstaatlich
erfasst wetden. Gesellschaften freiet
Menschen sind keine Oiganisationen und haben
dahet auch keine gemeinsamen konkreten
Ziele. Das Prinzip einet verteilenden
Gerechtigkeit kann auf die Resultate einet
Maiktwittschaft, die sich aus den spontanen

Interaktionen einet Anzahl unabhängig
maximietendet Menschen etgeben, dahet

logisch nicht angewendet weiden.
Die Anwendung einheitliche! und

gleiche! Regeln auf das Veihalten einei Vielzahl

tatsächlich giundveischiedenei
Menschen muss zu sehi unteischiedlichen Ei-
gebnissen füi diese Individuen fühien. Um
diese natüflich unbeabsichtigten, abei
unvermeidlichen Untetschiede in der
materiellen Position einzelne! Peisonen untet
politischem Elfolgszwang und Dtuck mit
Hilfe von Regietungsmassnahmen
abzubauen, begann man die Menschen nicht
mehi nach gleichen, sondern nach
veischiedenen Regeln zu behandeln. So kam
eine vollkommen neue Votstellung von
Geiechtigkeit auf, die sich nicht meht
damit begnügte, Vethaltensiegeln füi die
individuellen Maiktteilnehmer aufzustellen,

sondern bestrebt ist, füt bestimmte
Petsonen odet Giuppen bestimmte Etgeb-
nisse zu etzielen. Langsam ttansfotmieten
sich dahei Gesellschaften freiet und
unabhängige! Menschen, gekennzeichnet dutch
Rechtsstaat und Maiktwiitschaft zu einem
fundamental andeien Typus von
Gesellschaften: Im Zuge unbeschränkte! Staatsmacht

entstehen Oiganisationen, die sich
dutch gemeinsame Ziele odei Zwecke
definieren. Die populate Idee, die Zwangsgewalt

dei Regieiungen einzusetzen, um
«positive» Geiechtigkeit zu etzielen, muss
dahet langfristig die individuelle Fteiheit
zeistöten. Diese Idee setzt ein Einvet-
ständnis übet die wünschensweiten Ziele
einet Verteilung voiaus, die in einei
Gesellschaft freiet Menschen, deien Mitglie-
det sich wedei einandei noch dieselben
Tatsachen kennen, abet uneiteichbat bleiben

muss.
Geiechtigkeit ist ein moralisches Konzept,

und nut menschliches Veihalten
kann als solches bezeichnet wetden. Es

kann dahei nicht zui Beschieibung von
unbeabsichtigten, spontanen odet nicht
bewusst konstiuietten Systemen, Zustän¬

den odet Etgebnissen herangezogen weiden.

Nut wenn diese Zustände absichtlich
heibeigefühit wutden odet hätten hetbei-
gefühit wetden können, macht es Sinn, die
Handlungen deijenigen, die diese initiieit
odei geduldet haben, als gerecht odet
ungerecht zu bezeichnen. In einet Gesellschaft

freiei Menschen abei kann niemand
voiheisehen, was odei wieviel jedes
einzelne Mitglied ethalten wiid. So sind die
Eigebnisse, die individuelle Mitglieder
erzielen, weder das Resultat einet höheren
Absicht, noch ist eine Institution
verantwortlich füi die Verteilung det Ressoutcen

untet den Maiktteilnehmetn. Die
Zustände, die wii als Etgebnis matktwitt-
schaftlichet Aktionen antreffen, können
dahet im Sinne einet verteilenden Geiechtigkeit

wedei gerecht noch ungetecht sein.
Nut in einei Otganisation, deren Mitglie-
det im Dienste eines gemeinsam verfolgten

Zieles aufAnotdnung handeln, könnte
dem Begiiff ein Inhalt gegeben weiden.

Wo niemand in dei Position des Vettei-
lets ist, kann es auch keine austeilende
Geiechtigkeit geben. Nach Friedrich August
von Hayek gilt: «Keine denkbaren Regeln für
das Verhalten der einzelnen, die sich in einer

Marktwirtschaft gegenseitig mit Gütern und
Dienstleistungen versorgen, könnten eine
Verteilung herstellen, von der es sinnvoll wäre

zu sagen, sie sei gerecht oder ungerecht6.»
Nach ihm ist es ein kategoiischet Fehlet,
«den Begriff der Gerechtigkeit auf andere
Umstände als menschliches Handeln oder

Regeln, die diese bestimmen, anzuwenden»''.

Dei staatliche Zwang zut Voisotge lässt
sich in einet demokratisch otganisietten
Gesellschaft freiet Menschen sachlich dahei

nut mit dem unbestimmten Atgument
etkläten, dass det Duichschnittsbütget
dazu neigt, seine künftigen Bedüifnisse
notoiisch zu untetschätzen, und das um so

meht, je weniget et besitzt. Dieses Atgument

wutde zui politischen Doktrin und
wild in dei Hauptsache dazu benützt, um
als Ausnahme von den allgemeinen Ftei-
heitstechten den Bütgei per Gesetz zut
Abdeckung dei Risiken in einet
staatlichen Vetsichetung zu veipflichten. Am
Ende des 20. Jahthundetts stellt sich indes
die Foidetung nach einet giundsätzlichen
Revision dieset zeitbedingten sozialpolitischen

Massnahme, die von einei Gleich-
heitsdokttin getragen ist, die wedet
logisch noch ethisch zu techtfeitigen ist.

Die populäre

Idee, die

Zwangsgewalt

der Regierungen

einzusetzen,

um «positive»

Gerechtigkeit

zu erzielen,

muss langfristig
die individuelle

Freiheit

zerstören.

6 F.A. von Hayek, Drei

Vorlesungen über

Demokratie, Gerechtigkeit
und Sozialismus,
W. Eucken Institut,
Vorträge und Aufsätze

63, J.C.B. Mohr

(Siebeck), Tübingen 1977.

7 Vgl. F.A. von Hayek,

Law, Legislation and

Liberty, Vol. Il, U. of

Chicago Press, Chicago
1960.
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